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— Zuschüsse für betriebliche Einrichtungen, die 
besonders der Unterstützung der werktätigen 
Frauen dienen, wie Kindergärten, -krippen, 
-Wochenheime und dergleichen,

— Zuschüsse zur Förderung der Jugend wie z. B. 
zur Durchführung von Ferienlagern, Exkursio
nen, Veranstaltungen sowie Zuwendungen an 
die Ortsausschüsse für Jugendweihe,

— Zuschüsse zur Entwicklung eines vielseitigen 
sportlichen Lebens im Betrieb, insbesondere 
des Volkssports,

— Zuschüsse für Urlaub und Erholung der Be
triebsangehörigen,

— finanzielle Unterstützung der Arbeiterwoh- 
nungsbaugenossenschaften,

— einmalige soziale Zuwendungen an Betriebs
angehörige,

— Ausgaben und Zuwendungen an Betriebs
angehörige aus Anlaß von Hochzeiten, Namens
gebung und dergleichen,

— Abführungen an den Kultur- und Sozialfonds 
der Großbaustellen für Betriebsangehörige, die 
längere Zeit auf Großbaustellen eingesetzt sind.

2. Die Mittel des Kultur- und Sozialfonds sind vor
rangig für solche Zwecke zu verwenden, die in 
enger Verbindung zur Lösung der Produktions
aufgaben stehen.
Den Leitern der Betriebe wird empfohlen, keine 
Mittel des Kultur- und Sozialfonds für den Neu
bau, Ankauf bzw. die bauliche Erweiterung be
trieblicher Ferienheime, Kinderferienlager und 
Kulturhäuser zu verwenden.
Die Verwendung des Kultur- und Sozialfonds für 
Investitionsmaßnahmen ist auf solche Vorhaben 
zu konzentrieren, die der Verbesserung der Arbei
terversorgung, besonders der Unterstützung der 
werktätigen Frauen dienen (z. B. Errichtung oder 
Erweiterung von Dienstleistungseinrichtungen, 
Kindergärten, -krippen und dergleichen). Dabei 
sind die geltenden Bestimmungen über die Pla
nung, Vorbereitung und Durchführung der In
vestitionen zu beachten. Die Sicherung der plan
mäßigen Unterhaltung solcher Einrichtungen ist 
mit den örtlichen Räten abzustimmen.
Die Ausgaben aus dem Kultur- und Sozialfonds 
für betriebsfremde Zwecke (z. B. Spenden, Samm
lungen, Patenschaften, Stiftung von Ehrenpreisen, 
finanzielle Zuschüsse zu außerbetrieblichen Fest
veranstaltungen oder Festwochen) sind weitest
gehend einzuschränken.
Die Gewährung von Zuschüssen an außerbetrieb
liche Organe gesellschaftlicher Organisationen ist 
nicht gestattet.

3. Zur Verbesserung der kulturellen und sozialen 
Betreuung der Werktätigen sowie der Arbeiter
versorgung, besonders in kleineren Betrieben, sind 
die Möglichkeiten der Schaffung und Unterhaltung 
gemeinschaftlicher Einrichtungen, an denen sich 
mehrere Betriebe beteiligen, stärker zu nutzen. 
Für die laufende Unterhaltung ist die Höhe der 
Kostenbeteiligung (Anteile der Gemeinkosten und 
Mittel des Kultur- und Sozialfonds) zwischen den 
Betrieben vertraglich zu vereinbaren.

4. Zuwendungen für langjährige Betriebszugehörig
keit (Arbeitsjubiläen) auf Grund betrieblicher 
Regelungen sind nicht mehr aus dem Kultur- und 
Sozialfonds, sondern aus dem Prämienfonds zu 
zahlen.

5. Der Leiter des Betriebes soll die Zahlung von 
Zuschüssen an betriebliche Organisationen und 
Einrichtungen von der Vorlage begründeter Finan- 
zierungs- und Verwendungsnachweise abhängig 
machen.

6. Die Zuführungen zum Kultur- und Sozialfonds 
sind vom geplanten Jahresbetrag monatlich an
teilig vorzunehmen.

7. Am Jahresschluß nicht verbrauchte Mittel des 
Kultur- und Sozialfonds sind auf das folgende 
Planjahr übertragbar.

Verordnung
über die Zulassung und die Tätigkeit freiwilliger 
Helfer zur Unterstützung der Deutschen Volkspolizei 
und der Grenztruppen der Nationalen Volksarmee.

Vom 16. März 1964
Die neuen gesellschaftlichen Bedingungen in der 

Deutschen Demokratischen Republik, die auf den 
Sieg der sozialistischen Produktionsverhältnisse beru
hen, haben zu grundlegenden Veränderungen im Be
wußtsein der Werktätigen geführt. Sie erkennen im
mer mehr ihre Verantwortung für den Schutz der so
zialistischen Gesellschaft und für die Einhaltung der 
Regeln des sozialistischen Gemeinschaftslebens. Dar
aus erwächst ihre Bereitschaft und das Bedürfnis, bei 
der Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit und der Sicherheit an der Staatsgrenze mit
zuwirken. Diese Entwicklung ermöglicht eine noch 
breitere Einbeziehung gesellschaftlicher Kräfte bei der 
Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlichkeit.

Bei der Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit und der Sicherheit an der Staatsgrenze wer
den die Deutsche Volkspolizei und die Grenztruppen 
der Nationalen Volksarmee aktiv von freiwilligen Hel
fern unterstützt. Zur Erhöhung ihrer gesellschaftlichen 
Wirksamkeit ist es erforderlich, entsprechend den ge
sellschaftlichen Bedingungen die Rechte und Pflichten 
der freiwilligen Helfer bei der Lösung der staatlichen 
Aufgaben zu erweitern. Die Tätigkeit der freiwilligen 
Helfer ist Ausdruck der aktiven Wahrnehmung des 
staatsbürgerlichen Rechts, bei der Lenkung und Lei
tung ihres Staates mitzuwirken.

Dazu wird folgendes verordnet:

§ 1
(1) Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, 

die das 18. Lebensjahr vollendet haben und bereit sind, 
die Deutsche Volkspolizei oder die Grenztruppen der 
Nationalen Volksarmee bei der Gewährleistung des 
Schutzes der staatlichen Ordnung, der Volkswirtschaft, 
des Volkseigentums, des persönlichen Eigentums der 
Bürger und ihrer persönlichen Sicherheit zu unter
stützen, können auf Vorschlag der in der Nationalen 
Front des demokratischen Deutschland zusammen
geschlossenen Parteien und Massenorganisationen oder 
auf Grund persönlicher Bewerbung freiwillige Helfer 
der Deutschen Volkspolizei oder der Grenztruppen der 
Nationalen Volksarmee werden.

(2) Bürger, die für die Tätigkeit als freiwillige Helfer 
bestätigt werden, verpflichten sich, die Deutsche Volks
polizei oder die Grenztruppen der Nationalen Volks
armee bei der Erfüllung ihrer Aufgaben aktiv zu unter
stützen.

(3) Der Einsatz der freiwilligen Helfer erfolgt ent
sprechend der Notwendigkeit und unter Berücksichti
gung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten. Sie erhalten 
zu ihrer Legitimation einen Ausweis.


